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Durch die Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes
wird eine Vereinfachung bei der
Bedarfsplanung und damit der
Zulassung von Ärzten ange-
strebt. Der Landtag behandelte
die Vorlage gestern in erster 
Lesung.

Von Niki Eder

Die liechtensteinische Ärztekammer
und der liechtensteinische Kranken-
kassenverband traten gemeinsam mit
dem Vorschlag an die Regierung he-
ran, das Krankenversicherungsgesetz
abzuändern.Wie der VU-Abgeordne-
te Jürgen Beck in seinem Votum aus-
führte, handelt es sich bei diesem Vor-
schlag nicht um eine Änderung der
Bedarfsplanung an sich. Mit der Ge-
setzesrevision soll nur die Zuständig-
keit für die Festlegung von Reihungs-
kriterien neu geregelt werden – jener
Kriterien, welche es zu beachten gilt,
wenn sich auf eine freie Arztstelle in
der Bedarfsplanung mehrere Perso-
nen bewerben.

Bisher sah das Krankenversiche-
rungsgesetz vor, dass die Regierung
diese Reihungskriterien per Verord-
nung festlegt. «Nach Auffassung des
Kassenverbandes und der Ärztekam-
mer entspricht diese Regelung nicht
mehr den heutigen und zukünftigen
Anforderungen, um eine umfassende
und objektiv nachvollziehbare Be-
wertung für die Reihung mehrerer

Bewerber zu gewährleisten», hielt
Jürgen Beck fest. Aus Gründen der
Zweckmässigkeit, Flexibilität und im
Sinne einer Verwaltungsvereinfa-
chung schlagen die Verbände deshalb
vor, die Reihungskriterien nicht mehr
per Verordnung durch die Regierung
zu regeln, sondern mit einer Vereinba-
rung zwischen den Verbänden. Wie
der FBP-Abgeordnete Franz Heeb er-
klärte, komme künftig die Verord-
nungskompetenz der Regierung nur
mehr im Falle einer Nichteinigung
zwischen den Verbänden zum Tragen.

Fachliche Eignung behält Priorität
Gesundheitsminister Martin Meyer
erklärte, dass die Regierung diese Teil-
revision des Krankenversicherungsge-
setzes als sehr zweckmässig betrach-
te. Es sprächen mehrere Gründe da-
für: «Neben der Vereinfachung von
Verwaltungsabläufen wird die Aufga-
be der Festlegung von Reihungskrite-
rien an jene Stellen delegiert, die auch
das Expertenwissen besitzen. Zudem
kann künftig flexibler auf veränderte
Anforderungen reagiert werden, ohne
dass gleich Verordnungen oder Geset-
ze angepasst werden müssen.»

Als sehr wichtigen Punkt betonte
der Regierungsrat, dass die Hauptkri-
terien für die Zulassung neuer Ärzte
keine Änderung erfahren. So bleibe
weiterhin gesetzlich verankert, dass
an erster Stelle die fachliche Eignung
der Bewerber sowie die zeitliche Rei-
henfolge der Bewerbungen zu be-
rücksichtigen sind – objektive Krite-

Flexiblere Reihungskriterien für Ärzte

rien, die jede Diskriminierung aus-
schliessen.

Wie Martin Meyer sagte,müssen die
Reihungskriterien künftig vom Kas-
senverband und der Ärztekammer öf-
fentlich publiziert werden – im Inter-
net, einer Zeitung oder Zeitschrift.

Bedeutung der Bedarfsplanung
Der VU-Abgeordnete Heinz Vogt er-
kundigte sich bei der Regierung, was
konkret unter Bedarfsplanung zu ver-
stehen sei. Regierungsrat Martin Mey-
er erklärte, dass die Bedarfsplanung
grundsätzlich festlege, wieviele Stellen

in einer medizinischer Kategorie be-
setzt werden können – mit dem Ziel,
die ärztliche Versorgung in der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung
sicherzustellen und den Versicherten
eine angemessene Auswahl an Grund-
versorgern und Spezialärzten zu er-
möglichen. Ebenso soll eine Überver-
sorgung vermieden werden. Nur jene
Ärzte, die eine Stelle in dieser zwi-
schen der Ärztekammer und dem Kas-
senverban festgelegten Bedarfspla-
nung besetzen, können ihre Leistun-
gen im Rahmen der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung zu 100

Prozent mit den Kassen abrechnen.
Wie gross der Bedarf an Ärzten und
medizinischen Geräten in einem Land
sein muss, könne natürlich verschie-
dentlich interpretiert werden. «Es be-
steht zum Beispiel die Möglichkeit, die
Zahl der Ärzte nach der Einwohner-
zahl festlegen», so Meyer. «Allerdings
sollte man sich nicht nur an statisti-
schen Zahlen orientieren, sondern
auch am effektiven Bedarf.» Bei der
Einführung der Bedarfsplanung im
Jahr 2004 stützte sich die Regierung
auf die dazumal vorhandenen Ärzte
und statistischen Erfahrungswerte.

Anbieter von Erwachsenenbil-
dung haben Anspruch auf staat-
liche Unterstützung, aber nur,
wenn sie gemeinnützig sind.
Die Abgeordneten behandelten
eine kleine Gesetzesänderung
in zweiter Lesung.

Von Janine Köpfli

Mit 23 Ja-Stimmen wurde das Gesetz
über die Förderung der Erwachsenen-
bildung in seine ursprüngliche Form
gebracht und wieder um das Wort «ge-
meinnützig» erweitert. Im Jahr 1999
strich der Landtag genau dieses Wort

aus dem Gesetz. Damals wollte man
neben gemeinnützigen Institutionen
und Vereinigungen auch Privatperso-
nen in den Kreis der förderungsbe-
rechtigten Veranstalter von Erwachse-
nenbildung aufnehmen. Das erschien
den Abgeordneten mehr als recht zu
sein, denn immerhin gibt es auch Pri-
vatpersonen, die spannende Kurse
zur Weiterbildung anbieten. Nicht be-
dacht wurde, dass die Streichung des
Wortes «gemeinnützig», auch ge-
winnstrebende und kommerzielle In-
stitutionen auf den Plan rufen könn-
te.Genau das ist in den folgenden Jah-
ren passiert. Bei der Stiftung Erwach-
senenbildung Liechtenstein, die jedes
Jahr die Förderungsgelder verteilt,

flatterten immer mehr Förderungsan-
träge auf den Tisch, nicht nur von ge-
meinnützigen Institutionen wie bei-
spielsweise dem Haus Gutenberg
oder der Erwachsenenbildung Stein
Egerta, sondern auch von gewinnstre-
benden Kleinunternehmen, die bei-
spielsweise Sprachkurse anbieten.

Das Problem ist offensichtlich: Das
Geld, das die Stiftung zur Verfügung
hat, reicht nicht aus, um neben den ge-
meinnützigen Veranstaltern auch
noch die gewinnorientierten zu unter-
stützen. Die Regierung überlegte
nicht lange und schlug vor, das Gesetz
über die Förderung der Erwachsenen-
bildung wieder um das Wort «gemein-
nützig» zu ergänzen. Bereits in der

ersten Lesung begrüsste die Mehrheit
der Abgeordneten diese Gesetzesan-
passung, auch wenn es einige Negativ-
stimmen gab, die gleich lange Spiesse
für alle forderten.

Der FBP-Abgeordnete Rudolf
Lampert beantragte gestern eine
Übergangsbestimmung. Es sei davon
auszugehen, dass Anbieter dieses Jahr
Anträge für Förderungsgelder für das
Jahr 2008 gestellt haben. «Gemein-
nützig oder nicht, hängige Verfahren
sollen nach altem Recht behandelt
werden», sagte Rudolf Lampert. «Es
ist auch im Interesse der Kursteilneh-
mer, dass der Anbieter die ausge-
schriebenen Kurse nicht deshalb absa-
gen muss, weil er sie nicht mehr finan-

zieren kann.» Die FL-Abgeordnete
Andrea Matt unterstützte den Antrag,
fragte sich jedoch, ob das Budget da-
durch gefährdet ist. Ihre Befürchtung
bestätigte Regierungsrätin Rita Kie-
ber-Beck, die darauf hinwies, dass
diese Übergangsbestimmung Zusatz-
kosten von rund 100 000 Franken mit
sich bringen wird. Tatsächlich seien
zwei kommerzielle Veranstalter be-
troffen, denen bereits im Sommer
2007 Leistungen zugesprochen wur-
den. Mit der Übergangsbestimmung
können diese Veranstalter noch ein
letztes Mal unterstützt werden. Da-
nach fördert der Staat nur noch ge-
meinnützigen Organisationen, die Er-
wachsenenbildung anbieten.

Mit Übergangsbestimmung gutgeheissen

«Die Gesetzesänderung ist zweckmässig und vereinfacht das Verwaltungsverfahren: Der VU-Abgeordnete Jürgen Beck.
Bild Daniel Ospelt


